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Gastronomie: Eröffnung Restaurant 

Als Inhaber eines gastronomischen Betriebs müssen bestimmte Auflagen erfüllt werden, um 

besonders hygienischen und rechtlichen Standards zu genügen. Dazu gehören zum Beispiel 

ein Gewerbeschein und eine Konzession. Die jeweiligen gastronomischen Einrichtungen kön-

nen ein Kiosk, ein Imbiss, eine Bar, ein Café, ein Food Truck, eine Brauerei, aber auch eine 

Eisdiele oder ein Restaurant sein. Die Genehmigungsverfahren und Vorschriften unterschei-

den sich zum Teil erheblich. Grundsätzlich benötigt jedoch jedes Gewerbe einen Gewerbe-

schein, und im Besonderen wird für den Ausschank von Alkohol bzw. der Zubereitung von 

Speisen noch eine Konzession verlangt. Welche Dokumente dafür notwendig sind, wird hier 

am Beispiel einer Restauranteröffnung dargestellt. 

Checkliste Gewerbeschein 

Der Gewerbeschein wird im zuständigen Gewerbeamt beantragt. Die Erteilung eines Gewer-

bescheins erfolgt in der Regel innerhalb weniger Tage und bringt mit sich, dass die ausstel-

lende Behörde weitere Stellen wie Finanzamt und Industrie- und Handelskammer über die 

erteilte Erlaubnis informiert. 

Checkliste Konzession 

Eine Konzession ist erforderlich, wenn im geplanten Restaurant Alkohol ausgeschenkt 

werden soll und / oder zubereitete Speisen angeboten werden sollen. Die Kosten für die 

Erteilung einer Konzession sind regional unterschiedlich und können zwischen 50 und 400 € 

betragen. Es handelt sich dann um eine selbstständige Tätigkeit, deren Erlaubnispflicht im 

deutschen Gaststättengesetz geregelt ist. Beantragt wird die Konzession beim zuständigen 

Gewerbeamt, folgende Unterlagen sind dazu Voraussetzung: 

Checkliste 
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